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Verantwortung und Stellung der vSAP

Die verantwortliche Schweißaufsichtsperson (vSAP) ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt.

Die Stellung ist im WPK-Handbuch „Anhang 2-6 Organigramm“ ersichtlich.

Er ist verantwortlich für die Durchführung unten genannter Aufgaben.

Befugnisse der SAP

Die SAP ist dem Personal, welches schweißtechnische Aufgaben im Betrieb durchführt weisungsbefugt.

Er ist berechtigt, schweißtechnische Dokumente  der Fa. MUSTERMANN Metallbau zu unterzeichnen.

Aufgaben der Schweißaufsicht entsprechen ISO 14731:

(Nicht-Zutreffendes streichen, andere Anforderungen ergänzen)
1. Überprüfung der Anforderungen

Folgendes muss bei der Überprüfung der Anforderungen in Betracht gezogen werden:

a) die anzuwendende Produktnorm zusammen mit etwaigen ergänzenden Anforderungen;

b) die Fähigkeit des Herstellers, die vorgeschriebenen Anforderungen zu erfüllen.

2. Technische Überprüfung

Folgendes muss bei der technischen Überprüfung in Betracht gezogen werden:

a) Festlegung der/s Grundwerkstoffe(s) und der Eigenschaften der Schweißverbindung;

b) Lage der Verbindung in Übereinstimmung mit den Konstruktionsanforderungen;

c) Qualitäts- und Annahmeanforderungen für Schweißnähte;

d) Lage, Zugänglichkeit und Schweißfolge, einschließlich der Zugänglichkeit für Überprüfung und zerstörungsfreie Prüfung;

e) andere schweißtechnische Anforderungen, z. B. Losprüfung von Schweißzusätzen, Ferritgehalt des Schweißgutes, Aushärten, Wasserstoffgehalt, bleibende Badsicherung, Hämmern, Oberflächenbearbeitung, Schweißnahtkontur;

f) Abmessungen und Einzelheiten der Nahtvorbereitung und der fertigen Schweißnaht.

3. Untervergabe

Für die Untervergabe muss die Eignung eines Unterlieferanten für die schweißtechnische Fertigung berücksichtigt werden.

4. Schweißtechnisches Personal

Für das schweißtechnische Personal muss die Qualifizierung der Schweißer und Bediener von

Schweißanlagen und die Qualifizierung der Hartlöter und Bediener von Hartlötanlagen berücksichtigt werden.

5. Einrichtungen

Folgendes muss bei den Einrichtungen in Betracht gezogen werden:

a) Eignung der Schweiß- und Zusatzeinrichtungen;

b) Bereitstellung, Kennzeichnung und Handhabung von Hilfsmitteln und Einrichtungen;

c) persönliche Arbeitsschutz- und sonstige Sicherheitseinrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den angewendeten Fertigungsprozess stehen;

d) Instandhaltung der Einrichtungen;

e) Verifizierung und Validierung der Einrichtungen.

6. Fertigungsplanung

Folgendes muss für die Fertigungsplanung in Betracht gezogen werden:

a) Bezug auf geeignete Verfahrensanweisungen für das Schweißen und für verwandte Prozesse;

b) Reihenfolge, in der die Schweißnähte auszuführen sind;

c) Umgebungseinflüsse (z. B. Schutz vor Wind, Temperatureinfluss und Regen);

d) Bereitstellung von qualifiziertem Personal;

e) Einrichtungen zum Vorwärmen und zur Wärmenachbehandlung, einschließlich Temperaturanzeige;

f) Vorkehrungen für etwaige Arbeitsprüfungen.

7. Qualifizierung von Schweißverfahren

Für die Qualifizierung von Schweißverfahren müssen Methode und Geltungsbereich berücksichtigt werden.

8. Schweißanweisungen

Für Schweißanweisungen muss der Geltungsbereich berücksichtigt werden.

9. Arbeitsanweisungen

Für Arbeitsanweisungen muss die Ausstellung und Anwendung von Arbeitsanweisungen berücksichtigt werden.

10. Schweißzusätze

Folgendes muss im Hinblick auf Schweißzusätze in Betracht gezogen werden:

a) Eignung;

b) Lieferbedingungen;

c) etwaige Zusatzanforderungen für die Lieferbedingungen der Schweißzusätze, einschließlich der Art der Prüfbescheinigung für die Schweißzusätze;

d) Lagerung und Handhabung der Schweißzusätze.

11. Werkstoffe

Folgendes muss für die Werkstoffe in Betracht gezogen werden:

a) etwaige Zusatzanforderungen für die Lieferbedingungen der Werkstoffe, einschließlich der Art der Prüfbescheinigung für den Werkstoff;

b) Lagerung und Handhabung des Grundwerkstoffs;

c) Rückverfolgbarkeit.

12. Überwachung und Prüfung vor dem Schweißen

Folgendes muss bei der Überwachung und Prüfung vor dem Schweißen in Betracht gezogen werden:

a) Eignung und Gültigkeit der Prüfungsbescheinigungen der Schweißer und Bediener;

b) Eignung der Schweißanweisungen;

c) Kennzeichnung der Grundwerkstoffe;

d) Kennzeichnung der Schweißzusätze;

e) Schweißnahtvorbereitung (z. B. Form und Maße);

f) Zusammenbauen, Spannen und Heften;

g) etwaige besondere Anforderungen in der Schweißanweisung (z. B. Vermeiden von Verzug);

h) Eignung der Arbeitsbedingungen für das Schweißen, einschließlich der Umgebungsbedingungen.

13. Überwachung und Prüfung während des Schweißens

Folgendes muss bei der Überwachung und Prüfung während des Schweißens in Betracht gezogen werden:

a) wesentliche Schweißparameter (z. B. Schweißstrom, Lichtbogenspannung, Schweißgeschwindigkeit);

b) Vorwärm-/Zwischenlagentemperatur;

c) Reinigung und Form der Raupen und Lagen des Schweißgutes;

d) Ausarbeiten der Wurzel;

e) Schweißfolge;

f) richtiger Gebrauch und Handhabung der Schweißzusätze;

g) Kontrolle des Verzuges;

h) alle Zwischenprüfungen (z. B. Maßkontrollen).

14. Überwachung und Prüfung nach dem Schweißen

Folgendes muss bei der Überwachung und Prüfung nach dem Schweißen in Betracht gezogen werden:

a) Sichtprüfungen (z. B. Vollständigkeit der Schweißung, Schweißnahtabmessungen, Form);

b) zerstörungsfreie Prüfungen;

c) zerstörende Prüfungen;

d) Form, Gestalt, Toleranzen und Maße des Bauteils;

e) Ergebnisse und Berichte über die Behandlungen nach dem Schweißen (z. B. Wärmenachbehandlung, Aushärten).

15. Wärmebehandlung nach dem Schweißen

Für die Wärmenachbehandlung muss die Ausführung entsprechend den Vorgaben berücksichtigt werden.

16. Mangelnde Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen

Bei mangelnder Übereinstimmung und Korrekturmaßnahmen müssen die erforderlichen Maßnahmen und Tätigkeiten (z. B. Schweißnahtreparaturen, Nachbewertung der reparierten Schweißnähte, Korrekturmaßnahmen) berücksichtigt werden.

17. Kalibrierung und Validierung von Mess-, Überwachungs- und

Prüfeinrichtungen

Für die Kalibrierung und Validierung von Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen müssen erforderliche Methoden und Tätigkeiten berücksichtigt werden.

18 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Folgendes muss bei der Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in Betracht gezogen werden:

a) Kennzeichnung von Fertigungsplänen;

b) Kennzeichnung von Begleitkarten;

c) Kennzeichnung der Lage der Schweißnähte im Bauteil;

d) Kennzeichnung der Verfahren für zerstörungsfreie Prüfungen und des Personals;

e) Kennzeichnung der Schweißzusätze (z. B. Bezeichnung, Markenname, Hersteller der Schweißzusätze und Los- oder Schmelzennummern);

f) Kennzeichnung und/oder Rückverfolgbarkeit des Grundwerkstoffs (z. B. Typ, Schmelzennummer);

g) Kennzeichnung der Lage von Reparaturen;

h) Kennzeichnung der Lage von Zusammenbauhilfen;

i) Rückverfolgbarkeit von vollmechanischen und automatischen Schweißanlagen zu speziellen

Schweißnähten;

j) Rückverfolgbarkeit der Schweißer und Bediener zu speziellen Schweißnähten;

k) Rückverfolgbarkeit von Schweißanweisungen zu speziellen Schweißnähten.

19. Qualitätsberichte

Im Hinblick auf Qualitätsberichte müssen die Erstellung und Aufbewahrung der erforderlichen Berichte

(einschließlich untervergebener Tätigkeiten) berücksichtigt werden.

Fachkenntnisse der vSAP

Für alle zugewiesenen Aufgaben muss das Schweißaufsichtspersonal in der Lage sein, entsprechende technische Kenntnisse nachzuweisen, die es ihm ermöglichen, diese Aufgaben zufrieden stellend auszuführen.

Die Schweißaufsicht hat eine Qualifikation als Schweißfachmann (EWS) / Schweißfachingenieur (EWE) vorzuweisen. 

(Nicht zutreffendes streichen)
Sonstige Kenntnisse der vSAP

Berufserfahrung; Teamfähigkeit; Durchsetzungvermögen; EDV-Kenntnisse, .................,   etc.
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